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Innenseiten

Was bedeutet Gewalt in
Paarbeziehungen?

Das vorliegende Informationsblatt wendet sich an 
Betroffene, die innerhalb einer gegenwärtigen Ehe 
oder nichtehelichen Partnerschaft Gewalt erfahren 
(haben). Dabei geht die Gewaltanwendung häufi g 
über die Paarbeziehung hinaus, sodass z. B. auch 
in der Familie lebende Kinder gefährdet sein kön-
nen. Im Sinne des Gewaltschutzgesetzes sind Sie 
betroffen, wenn

• Ihr Körper, Ihre Gesundheit oder Ihre Freiheit 
vorsätzlich und widerrechtlich verletzt wird (dazu 
zählt auch das Ausüben psychischer Gewalt),

• Ihnen solche Verletzungen angedroht werden,

• Ihr Leben bedroht wird und

• Sie von einem Ex-Partner in unzumutbarer 
Weise belästigt oder verfolgt werden (Stalking).

Sie müssen in einer Paarbeziehung nicht dulden

• beleidigt oder erniedrigt zu werden,

• dass Ihnen zustehende fi nanzielle Mittel vor-
enthalten werden,

• geschlagen oder bedroht zu werden,

• daran gehindert zu werden, das Haus zu ver-
lassen,

• davon abgehalten zu werden, Familie oder 
Freunde zu treffen bzw. zu kontaktieren,

• zu sexuellen Handlungen gezwungen zu 
werden.

Was können Sie tun, wenn Ihnen
Gewalt angetan wird?

Halten Sie sich vor Augen, dass Sie der Gewalt 
nicht hilfl os ausgeliefert sind. Bedenken Sie auch: 
Durch Nichthandeln schützen Sie Straftäter. 

Reagieren Sie so schnell wie möglich. Wird Gewalt 
nicht unterbrochen, kann sie sich steigern.

• Hinterlegen Sie bei Gewaltanwendung gegen 
Ihre Person, aber auch schon bei Gewaltandro-
hung, wichtige Dokumente und Bargeld an ei-
nem sicheren Ort (z. B. bei Freunden, Familien-
angehörigen).

• Rufen Sie im Falle konkreter Gewalthandlun-
gen die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. 
Sie kann gewalttätige Personen für eine befris-
tete Zeit aus der Wohnung entfernen (Platzver-
weis) oder in Polizeigewahrsam nehmen. Nach 
begangenen Straftaten sollten Sie bei der Poli-
zei jedes Mal Anzeige erstatten.

• Suchen Sie bei körperlichen und psychischen 
Verletzungen einen Arzt auf. Lassen Sie sich 
diese attestieren. Sofern ein Strafverfahren er-
öffnet wurde, sollte der Arzt von der Schweige-
pfl icht entbunden werden.

• Wenn Sie die Wohnung verlassen möchten, 
können Sie sich (mit Ihren Kindern) an Frauen-
häuser und andere Hilfseinrichtungen wenden.

Ihre rechtlichen Möglichkeiten,
wenn Sie Gewalt erfahren

Beantragen Sie beim Amtsgericht Maßnahmen zu 
Ihrem Schutz nach dem Gewaltschutzgesetz. Das 
Gesetz schützt Sie innerhalb und außerhalb Ihrer 
Wohnung.

Lassen Sie sich am besten anwaltlich beim Amts-
gericht vertreten. Im Falle eines geringen Einkom-
mens sollten Sie sich über die Inanspruchnahme 
von Prozesskostenhilfe informieren.

Das Gericht kann Ihrem Partner verbieten,

• die Wohnung zu betreten,

• sich Ihnen oder der Wohnung bis auf einen 
bestimmten Umkreis zu nähern,

• Orte aufzusuchen, an denen Sie sich regel-
mäßig aufhalten, z. B. an Ihrem Arbeitsplatz, 
dem Kindergarten oder der Schule der Kinder, 
in Freizeiteinrichtungen, beim Einkauf,

• Kontakt zu Ihnen aufzunehmen 
(z. B. über Telefon, E-Mail).

Die Schutzanordnungen gelten in der Regel für 
sechs Monate. Ein Verstoß gegen die Schutzan-
ordnungen des Gerichts wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet.

• Lassen Sie sich von Ihrem Anwalt zur Woh-
nungszuweisung (im Falle Ihres Auszugs), 
zum Sorgerecht, zum Umgangsrecht sowie 
zum Schadensersatz und Schmerzensgeld 
beraten.

• Falls Sie eine neue Wohnung beziehen, be-
antragen Sie beim Einwohnermeldeamt eine 
Auskunftssperre.

• Bleiben Sie auf dem von Ihnen beschrittenen 
Rechtsweg absolut konsequent.

Mögliche Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB) im Zusammenhang mit Gewalt in Paarbeziehungen: 

sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung § 177 ff., Körperverletzungen §§ 223 ff., Schwanger-
schaftsabbruch § 218, Totschlag § 212 ff., fahrlässige Körperverletzung § 229, fahrlässige Tötung § 222, Sach-
beschädigung § 303, Nötigung § 240, Bedrohung § 241, Raubdelikte §§ 249, 252, 253, 255, Beleidigung § 185 


